
Wortzusammensetzungen im offiziellen Namen 

 
 
 
Es gibt eine zunehmende Tendenz, in offiziellen Namen Wortzusammensetzungen nicht mehr 
durch Bindestriche, sondern durch typographische Gestaltung kenntlich zu machen. Um dem 
modernen Sprachgebrauch zu folgen, wird der frühere Beschluss der Expertengruppe GKD 
revidiert. Die Ansetzung erfolgt ohne Bindestriche. Von der Form mit Bindestrichen bzw. mit 
Blank wird verwiesen, um eine umfangreichere Indexierung und bessere Suche zu ermögli-
chen. 
 
 
 
Beispiele: Ansetzung:  
  24StundenGruppe 
  Verweisung 
  24-Stunden-Gruppe  
 
  Ansetzung: 
  Two4food Fooddesign & Foodfotografie Bernhard Kölsch <Wörrstadt> 
  Verweisung: 
  Two for Food Fooddesign & Foodfotografie Bernhard Kölsch <Wörrstadt> 
 
  Ansetzung: 
  ZukunftsWerkstattWohnbauen <6, 2006, Leipzig> 
  Verweisung: 
  Zukunfts-Werkstatt Wohnbauen <6, 2006, Leipzig> 
 
  Ansetzung: 
  SmartCard-Workshop <18, 2008, Darmstadt> 
  Verweisung: 
  Smart-Card-Workshop <18, 2008, Darmstadt 
 
 
 
 
 
 
 
[Prot. d. 3. Sitzung d. Expertengruppe Normdaten, Mai 2009, TOP 10] 
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Wortzusammensetzungen im offiziellen Namen 

 
 
Mehrgliedrige deutschsprachige Komposita sind in der GKD zum Teil als eine Wortzusam-
mensetzung mit Bindestrichen angesetzt, wenn in einem der ersten Bestandteile ein Ergän-
zungsbindestrich vorkommt. 
 
Beispiel:  Offizieller Name: 
  Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 1989 
  Ansetzung: 

Deutscher Luft-und-Raumfahrtkongress <1989, Hamburg> 
 
Die Expertengruppe GKD beschließt, dass in diesen Fällen bei Neuansetzungen in Zukunft 
die Getrenntschreibung des offiziellen Namens unverändert beibehalten wird. 
 
Beispiele: Fort- und Weiterbildungsinstitut 
  Haus- und Grundbesitzerverein 
  Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 
 
Rückwirkende Korrekturen in der GKD werden nicht gemacht. 
 
 
 
 
 
 
[Prot. d. 5. Sitzung d. Expertengruppe GKD, Nov. 2003, TOP 13.3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registereintragungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAK-WB §: 401,Anm. 3; 204,1 u. 2 
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